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RS OGH 1988/4/26 11Os5/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1988

Norm

StGB §128 Abs1 Z1 A

Rechtssatz

Eine Bedrängnis im Sinn des § 128 Abs 1 Z 1, vierter Fall, StGB liegt dann vor, wenn ein den Gewahrsamsinhaber

persönlich tre6endes Ereignis ihm o6ensichtlich, sei es auch nur vorübergehend, die Obhut über die in seinem

Gewahrsam befindlichen Sachen unmöglich macht oder zumindest erheblich erschwert.
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